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15. Wahlperiode 
 
 
 
 

Kleine Anfrage 
 

des Abgeordneten Özcan Mutlu (Bündnis 90 / Die Grünen) 
 

vom 29. April 2003 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 05. Mai 2003) und  Antwort 
 

Einbürgerung von Iranern 
 
 
 
Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre 

Kleine Anfrage wie folgt: 
 
1.  Ist dem Senat der Fall des Einbürgerungsbewerbers 

D. D.-T. im Bezirk Schöneberg-Tempelhof bekannt, der 
sich seit dem 18.12.1995 ohne Erfolg um eine 
Einbürgerung bemüht? 

 
Zu 1.: Aufgrund des geschilderten Sachverhaltes und 

des angegebenen Namenskürzels (D. D.-T.) geht das 
zuständige Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin 
davon aus, dass es sich um das Einbürgerungsverfahren 
eines dort bekannten iranischen Antragstellers handelt. 

 
 
2.  Wie wird die Länge der Bearbeitungszeit im 

einzelnen begründet? 
 
Zu 2.: Im vorliegenden Fall bildet § 86 Abs. 1 

Ausländergesetz a.F. die Rechtsgrundlage. Für die 
Bearbeitung und Entscheidung des Einbürgerungsantrages 
ist das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin 
zuständig. Der Antragsteller hat am 18.02.1995 beim 
Bezirksamt Schöneberg von Berlin die Einbürgerung 
beantragt. Er hat sich in der Folgezeit geweigert, einen 
Antrag auf Entlassung aus der iranischen Staats-
angehörigkeit zu stellen. Erst am 30.11. 2000 erklärte er 
seine Bereitschaft, die Entlassung aus der iranischen 
Staatsangehörigkeit zu beantragen. Eine Voraussetzung 
für eine Einbürgerung unter Hinnahme von Mehr-
staatigkeit wurde nicht erfüllt. Die Bearbeitungsdauer ist 
auf das Verhalten des Antragstellers zurückzuführen. 

 

3. Ist dem Senat bekannt, dass dem Ein-
bürgerungsbewerbers D. D.-T. durch das Bezirksamt 
Schöneberg-Tempelhof am 04.09.1998 und am 
17.01.2001 eine Einbürgerungszusicherung erteilt wurde, 

Herr D. D-T. bisher dennoch nicht eingebürgert ist? Wie 
bewertet der Senat dieses? 

 
Zu 3.: Die Einbürgerungszusicherungen wurden in 

Verkennung der Rechtslage ohne Erstellung einer 
Prognose zu den wirtschaftlichen Voraussetzungen erteilt, 
eine solche Prognose ist jedoch nach allgemeiner 
Meinung erforderlich. Der Antragsteller hat die in den 
Einbürgerungszusicherungen erteilte Auflage nicht erfüllt, 
so dass keine Bindungswirkung besteht. Im Übrigen 
waren die Einbürgerungszusicherungen zeitlich befristet. 

 

4. Ist dem Senat bekannt, dass es sich bei dem 
Einbürgerungsbewerber D. D.-T. um einen iranischen 
Staatsbürger handelt und der Iran eine Ausbürgerung für 
seine Staatsbürger nicht vorsieht und der Gesetzgeber aus 
diesem Grund bei Iranerinnen und Iranern regelmäßig die 
Anwendung des §87 AuslG (Hinnahme der 
Mehrstaatigkeit) vorsieht? 

5. Weshalb wird im konkreten Fall die Ablehnung 
bzw. die Entlassungsverweigerung der iranischen 
Botschaft aus der iranischen Staatangehörigkeit vom 
17.0.52001 nicht als ausreichend angesehen und wie ist zu 
erklären, dass das Bezirksamt Schöneberg-Tempelhof 
einen Nachweis zum Verlust der iranischen 
Staatsangehörigkeit einfordert? 

 
Zu 4. und 5.: Die Weigerung der iranischen Behörden, 

den Antragteller aus der iranischen Staatsangehörigkeit zu 
entlassen, stellt keinen Einbürgerungshinderungsgrund 
dar. Seit März 2002 können Anspruchsberechtigte nach 
dem § 85 Abs. 1 AuslG n.F. und den §§ 85 und 86 Abs. 1 
AuslG a.F. gemäß § 87 Abs.1 Satz 2 Nr. 2 AuslG unter 
Hinnahme von Mehrstaatigkeit eingebürgert werden, 
wenn sie bei der zuständigen Einbürgerungsbehörde einen 
Entlassungsantrag zur Weiterleitung an den iranischen 
Staat übergeben haben. 
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6. Welche Rechtsvorschrift sieht im vorliegenden Fall, 

mit welcher Begründung eine zwingende Ablehnung des 
Einbürgerungsantrags vor? 

Zu 6.: Die Einbürgerung wurde versagt, weil der 
Antragsteller nicht die wirtschaftlichen Voraussetzungen 
gemäß § 86 Abs. 1 Nr. 3 AuslG erfüllt. 

 

7. Ist dem Senat bekannt, dass D. D.-T. als 
Akademiker nunmehr seit fast 40 Jahren legal in der 
Bundesrepublik Deutschland lebt und längst seinen 
Lebensmittelpunkt in Berlin hat? 

 
Zu 7.: Der Umstand, dass der Antragsteller seit fast 40 

Jahren in Deutschland lebt, Akademiker ist und hier 
seinen Lebensmittelpunkt hat, bewirkt keine Privi-
legierung. Durch eine „Übererfüllung“ einer gesetzlichen 
Bestimmung, z.B. des rechtmäßigen und gewöhnlichen 
Aufenthaltes im Inland, wird eine andere fehlende 
gesetzliche Voraussetzung nicht kompensiert. 

 

8. Kann im vorliegenden Fall davon ausgegangen 
werden, dass sich der Einbürgerungsbewerber in die 
hiesigen Lebensverhältnisse gewöhnt und in die 
Gesellschaft integriert hat, und daher alsbald eingebürgert 
werden sollte? 

9. Ist der Senat der Meinung, dass trotz der 
aktuellen Arbeitsmarktlage von einer Person mit 60 
Jahren die Aufnahme und der Nachweis eines regulären 
(dauerhaften) Arbeitsplatzes verlangt werden sollte? 

 
Zu 8. und 9.: Nach den Umständen ist davon 

auszugehen, dass sich der Einbürgerungsbewerber an die 
deutschen Lebensverhältnisse gewöhnt hat und in die 
Gesellschaft weitgehend integriert ist; § 86 Abs. 1 Nr. 3 
AuslG a.F. verlangt jedoch, „dass der Ausländer den 
Lebensunterhalt für sich und seine unterhaltsberechtigten 
Familienangehörigen ohne Inanspruchnahme von Sozial-/ 
Arbeitslosenhilfe bestreiten kann“. Der Antragsteller 
bezieht jedoch nach Aktenlage Arbeitslosenhilfe. 

 
In einem solchen Fall ist die Einbürgerung zwar 

ausnahmsweise zulässig, nämlich dann, wenn der 
Ausländer den Bezug der Arbeitslosenhilfe nicht zu 
vertreten hat. Das für die Entscheidung des 
Einbürgerungsantrags allein zuständige Bezirksamt 
Tempelhof-Schöneberg von Berlin ist jedoch zu dem 
Ergebnis gelangt, dass ein solcher Ausnahmefall nicht 
vorliegt, und hat den Antrag abgelehnt. Hiergegen hat der 
Antragsteller Widerspruch eingelegt, über den noch nicht 
entschieden ist. 

 

10. Welche Möglichkeiten sieht der Senat darauf 
hinzuwirken, dass  im Sinne einer raschen Bearbeitung 
gerade der lang zurückliegenden Einbürgerungsanträge 
die aufwendige Erstellung von wirtschaftlichen Zukunfts-
prognosen unterbleibt?  

 

Zu 10.: Das Erfordernis der eigenständigen wirt-
schaftlichen Sicherung ist zukunftsgerichtet. Die eigen-
ständige Sicherung des Lebensunterhalts muss ... auch für 
einen überschaubaren Zeitraum in der Zukunft gesichert 
sein (vgl. Gemeinschaftskommentar zum Staatsange- 
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hörigkeitsrecht - Berlit, Stand: Februar 2002, § 85 AuslG 
Rdn. 200, 202). Bezieht der Antragsteller Arbeitslosen- 
oder Sozialhilfe, ist eine prognostische Beurteilung der 
wirtschaftlichen Verhältnisse allerdings nicht erforderlich. 
In einem solchen Fall ist allein entscheidend, ob der 
Bezug der Arbeitslosen- oder Sozialhilfe vom 
Antragsteller zu vertreten ist. Diese Frage ist 
vergangenheitsbezogen. 
 
 

11. Teilt der Senat die Einschätzung, dass im 
vorliegendem Fall, die in dem Ablehnungsbescheid vom 
19.06.2002 angeführten Gründe hinsichtlich der 
Inanspruchnahme von Arbeitslosen- oder Sozialhilfe nach 
dem Rundschreiben des Innensenators vom 11. Juli 2002 
hinfällig sind und wenn nein, warum nicht?  

 
Zu 11.: Nein, vgl. die Antwort zu den Fragen 8. und 9.  
 
 

12. Beabsichtigt der Senat eine Klarstellung und eine 
entsprechende Änderung des besagten Rundschreibens? 

 
Zu 12.: Nein. 
 
 

13. Wie bewertet der Senat das bisherige Vorgehen 
des Bezirksamt Schöneberg-Tempelhof im vorliegendem 
Fall und welche Möglichkeiten sieht der Senat, dass das 
Verfahren endlich mit einer positiven Entscheidung 
abgeschlossen wird? 

 
Zu 13.: Die Bearbeitung des Einbürgerungsantrages 

durch das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin 
lässt keine Rechtsfehler erkennen. Der Senat teilt die 
Auffassung des Bezirksamtes, dass die Ablehnung des 
Einbürgerungsantrages rechtmäßig ist und verweist 
gleichzeitig auf das bei der Zentralen Widerspruchstelle 
des zuständigen Bezirksamtes Tempelhof-Schöneberg 
von Berlin anhängige Widerspruchsverfahren. 

 
 

Berlin, den 22. Mai 2003 
 
 

D r.   K ö r t i n g 
Senator für Inneres 

 
 

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 02. Juni 2003) 
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